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Sehr geehrte Damen und Herren,

sauberes Wasser ist eine unverzichtbare Grundlage für
das Leben von Mensch, Flora und Fauna. Grund- und
Oberflächengewässer müssen nachhaltig geschützt wer-
den. Eine nachhaltige Wasserwirtschaft hat in Nordrhein-
Westfalen einen besonders hohen Stellenwert. Eine funk-
tionstüchtige Abwasserbeseitigung ist nicht nur die
Grundvoraussetzung für lebendige Gewässer, sie stellt
eine unverzichtbare Infrastruktureinrichtung für den
modernen Staat dar. Die Abwasserbeseitigung in Nord-
rhein-Westfalen hat im nationalen und internationalen
Vergleich einen hohen Standard.

Der vorliegende Bericht informiert über die Entwicklung
und den Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-
Westfalen und dokumentiert damit die erfolgte Umsetzung
der EU-Richtlinie mit Stand 31.12.2010. Die Anforderungen
der EU-Kommunalabwasserrichtlinie an die kommunale
Abwasserbehandlung sind in Nordrhein-Westfalen flächen-
deckend umgesetzt.

Trotz der bisherigen Anstrengungen und Erfolge stehen
weitere Handlungsfelder zur Bearbeitung an.

Gewässer sollen ökologisch intakt sein, einen guten che-
mischen Zustand aufweisen und sich als Rohwasser für
die Trinkwassergewinnung bestens eignen. So lauten
unsere Ziele bei der Umsetzung der EG-Wasserrahmen-
richtlinie. Hierzu wurden in Nordrhein-Westfalen Bewirt-
schaftungsplan und Maßnahmenprogramm unter inten-
siver Beteiligung aller Maßnahmenträger, Nutzer- und
Interessengruppen sowie der breiten Öffentlichkeit er-
arbeitet. Jetzt geht es gemeinsam an die Umsetzung.

Zur Weiterentwicklung der qualitativ hochwertigen Ab-
wasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen ist es erforder-
lich, sich nicht nur mit den häuslichen Abwasserinhalts-
stoffen auseinanderzusetzen, sondern auch den Eintrag
von Mikroschadstoffen in die aquatische Umwelt zu ver-
mindern. Arzneimittel und viele weitere Spurenschadstoffe

bis hin zu Nanopartikeln gelangen über das Abwasser in
die Gewässer. Bei der Reduzierung dieser Stoffe setzen
wir auf ein Multi-Barrieren-Konzept. Sowohl die Vermei-
dung des Einsatzes von Mikroschadstoffen als auch die
Rückhaltung an der Quelle und die Elimination in kommu-
nalen Kläranlagen müssen geprüft und umgesetzt werden.

Eine neue Herausforderung für die Abwasserbeseitigung
ergibt sich aus den Folgen des globalen Klimawandels
sowie der angestrebten Energiewende. Wir müssen heute
verstärkt mit Starkniederschlagsereignissen rechnen.
Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Überflutungs-
sicherheit der Abwasseranlagen, um so die Folgen des
Klimawandels zu begrenzen. Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen hat im Juni 2011 das erste deutsche Kli-
maschutzgesetz mit gesetzlichen Klimaschutzzielen auf
den Weg gebracht. Danach soll die Gesamtsumme der
Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen bis zum
Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum Jahr
2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu den
Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert werden.
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen Ressour-
censchutz, Ressourcen- und Energieeffizienz, Energieein-
sparung und der Ausbau Erneuerbarer Energien Vorrang
haben. Hier kann auch die Abwasserbeseitigung einen
Beitrag leisten. Die Ergebnisse aus Energieanalysen oder
aus dem „Benchmarking Abwasser NRW“ zeigen, dass es
weitere Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz
von Abwasseranlagen gibt, deren Nutzung das Ziel weite-
rer Anstrengungen sein muss.

Johannes Remmel, MdL

Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Vorwort des Ministers



Grundlage für diesen Bericht ist die Genehmigungs- und
Überwachungstätigkeit der Umweltverwaltung in Nord-
rhein-Westfalen. Die Erhebung der Daten stellt eine we-
sentliche Grundlagenarbeit dar, die für die Information
der Öffentlichkeit genutzt wird, die aber insbesondere für
umweltpolitische, wasserwirtschaftliche und behördliche
Entscheidungen unverzichtbar ist. Ihre gesetzliche Grund-
lage findet sie in § 19 Landeswassergesetz.

Weitere Informationen zur Abwasserbeseitigung Nord-
rhein-Westfalen und zur Wasserrahmenrichtlinie sind im
Internet unter www.umwelt.nrw.de für die Öffentlichkeit
verfügbar.
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Mit der Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG)
haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein-
heitliche Anforderungen zur Reinigung von kommunalem
Abwasser festgelegt. Die Richtlinie definiert Anforderun-
gen an die Kanalisation, Einleitungen aus kommunalen
Kläranlagen, die Mischwasserbehandlung und industriel-
les Abwasser. Sie stellt gleichzeitig einen Mindestumfang
der Überwachung von Abwassereinleitungen sicher.

Gemäß Art. 16 der Richtlinie ist für die Öffentlichkeit alle
zwei Jahre ein Lagebericht zum aktuellen Stand der Ab-
wasserbeseitigung zu erstellen. Der vorliegende Lagebe-
richt informiert über die Entwicklung und den Stand der
Abwasserbeseitigung in NRW mit Stand 31.12.2010.

Mit Blick auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht-
linie wird die vorliegende Broschüre mit einer umfassen-
den flussgebietsbezogenen Darstellung der Abwasseran-
lagen und ihrer Einleitungen in Gewässer ergänzt, die auf
der beigefügten CD enthalten ist. Damit gibt die Veröffent-
lichung einen Überblick über den aktuellen Stand der Ab-
wasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen sowie über die
aktuell anstehenden Handlungsfelder.

0
Veranlassung und Zielsetzung

Kläranlage Köln-Langel
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Nordrhein-Westfalen ist ein wasserreiches Land. Auf einer
Länge von mehr als 50.000 km fließen Flüsse und Bäche
durch das Land. Hinzu kommen Seen und zahlreiche
Grundwasservorkommen. Die Einzugsgebiete aller ober-
irdischen Gewässer in Nordrhein-Westfalen sind im Sinne
der Kommunalabwasserrichtlinie als empfindliche Gebie-
te eingestuft.

Die Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen sind wichtige
Naturräume für Mensch und Tier, unterliegen jedoch
auch vielfältigen Nutzungen. So hat die Geschichte der
Industrialisierung deutliche Spuren hinterlassen. Vor
allem in den dichtbesiedelten und hochindustrialisierten
Gebieten wurden die Gewässer vom Menschen stark
überformt und übernutzt. Fast alle Gewässerstrecken im

1
Abwasserbeseitigung – Voraussetzung für ökologisch
intakte Gewässer

Die Wupper bei Leichlingen



Flachland und ein großer Anteil der Mittelgebirgsgewäs-
ser wurden vertieft, begradigt oder verrohrt und müssen
heute als „durch menschlichen Einfluss erheblich verän-
dert“ (heavily modified) eingestuft werden. In einigen,
meist von Bergsenkungen beeinflussten Einzugsgebieten
(z. B. Emschereinzugsgebiet), wurden die Gewässer zu
offenen, in Beton gefassten Abwasserkanälen umgestal-
tet. Diese Entwicklungen haben den natürlichen Charak-
ter der Gewässer und ihre Gewässerbiozönosen in Nord-
rhein-Westfalen nachhaltig verändert.

Es ist Aufgabe der Wasserwirtschaft, sicherzustellen, dass
die Gewässer und Grundwasservorkommen ihre Funktion

als Trink- und Brauchwasserressourcen wie auch als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen erfüllen können. Dazu
erfasst und bewertet die Umweltverwaltung kontinuierlich
zahlreiche Messdaten biologischer und chemischer Un-
tersuchungen, die Auskunft geben über Wasserhaushalt,
Gewässerqualität und den ökologischen Zustand der Ge-
wässer. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden
u. a. im Internet (www.elwasims.nrw.de) und im Rahmen
von Berichten veröffentlicht.

Vor etwa 50 Jahren waren die meisten Gewässer auch
hinsichtlich ihrer Abwasserbelastung in einem schlechten
Zustand. Unzureichend gereinigte Abwässer führten zu

10 1 · ABWASSERBESEITIGUNG – VORAUSSETZUNG FÜR ÖKOLOGISCH INTAKTE GEWÄSSER

Karte 1.1
Gewässersystem in Nordrhein-Westfalen
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einer immensen Sauerstoffzehrung in den Gewässern
und damit zu temporärem oder ganzjährigem Sauerstoff-
mangel für die Biozönose. Selbst der Rhein war zu dieser
Zeit ökologisch verödet.

Seitdem wurden große Anstrengungen zur Verbesserung
der kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung
unternommen. Die Ertüchtigung kommunaler Kläranlagen
zur Nährstoffelimination führt dazu, dass heute – mit Aus-
nahme weniger Schmutzwasserläufe – fast alle Gewässer
in Nordrhein-Westfalen wieder eine gute Gewässergüte
gemäß der Bewertung nach dem alten Saprobiensystem
erreichen, hinsichtlich ihres Sauerstoffhaushaltes also
wieder „in Ordnung“ sind. Die Abwasserbeseitigung in
Nordrhein-Westfalen zeichnet sich heute durch einen ho-
hen Standard aus. Die Anforderungen der EU-Kommunal-
abwasserrichtlinie von 1991 an die kommunale Abwasser-
behandlung hinsichtlich der Parameter CSB, Stickstoff
und Phosphor sind in Nordrhein-Westfalen flächendeckend
erfüllt.

Neben den in der EU-Kommunalabwasserrichtlinie gere-
gelten Belastungen rücken zunehmend andere Gewässer-
belastungen in den Fokus, die zu chronisch-toxikologi-
schen Wirkungen auf die Biozönose und zu Problemen
bei Wassernutzungen wie z. B. der Trinkwasseraufberei-
tung führen können. Hierzu zählt eine breite Palette von
organischen Mikroverunreinigungen, von denen einige
erst in den letzten Jahren durch die fortschreitende Ent-
wicklung der Analysetechniken nachweisbar sind, viele
andere aber auch erst in den letzten Jahren neuentwickelt
wurden und nun über einen großflächigen Einsatz, z. B.
als Haushaltschemikalien oder Humanarzneimittel, über
die Kläranlage in die Gewässer gelangen.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist seit dem Jahr
2000 die europaweite gültige Grundlage für den Gewäs-
serschutz. Ziel der WRRL ist es, den guten ökologischen
und chemischen Zustand der Gewässer bis 2015, in Aus-
nahmefällen bis 2027 zu erreichen und zu erhalten. Dies
bedeutet, dass in den Gewässern die jeweils typischen
Lebensgemeinschaften (Tiere und Pflanzen) zu finden
sein sollen, die sich bei nur geringfügiger Beeinflussung
durch den Menschen einstellen würden.

Die Ökologie und die Aufrechterhaltung oder Verbesse-
rung der Biodiversität im Gewässer stehen eindeutig im
Vordergrund. Die Wasserrahmenrichtlinie ist aber auch
eine nutzungsorientierte Richtlinie. Zentrale Gewässer-
nutzungen wie Trinkwasserversorgung, Schifffahrt oder
Hochwasserschutz werden durch die Richtlinie nicht ein-
geschränkt. Beides, die ökologischen Belange und die
Nutzung der Gewässer durch den Menschen, sind die
Grundlage für die Bewirtschaftungsplanung.

Auf Grund der natürlichen hydrologischen Gegebenheiten
wird Nordrhein-Westfalen in die vier Gewässereinzugsge-
biete Rhein (mit Deltarhein), Maas, Weser NRW und Ems

NRW aufgegliedert. Die nordrhein-westfälischen Anteile
an den Flussgebieten von Rhein und Maas sind für die
Bearbeitung gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) lan-
desintern in weitere Teileinzugsgebiete unterteilt
(www.flussgebiete.nrw.de).

Gemäß Artikel 13 der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist für
jedes Flussgebiet in Europa ein Bewirtschaftungsplan zu
erstellen. Die Bewirtschaftungspläne der Flussgebietsein-
heiten können durch detaillierte Bewirtschaftungspläne
ergänzt werden. Nordrhein-Westfalen hat dazu einen Be-
wirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm für
die Landesanteile an den vier Flussgebieten Rhein, Maas,
Weser und Ems erstellt (www.flussgebiete.nrw.de).

Die Bewertungsgröße „ökologischer Zustand“ beschreibt
die jeweils typspezifischen Lebensraumfunktionen der
Gewässer mit Blick auf die für das Gewässer typischen
Gemeinschaften der Tier- und Pflanzenarten. Der ökologi-
sche Zustand der Oberflächengewässer ergibt sich gemäß
EG-Wasserrahmenrichtlinie aus der Beurteilung der Biolo-
gischen Qualitätskomponenten (Fische, Makrozoobenthos,
Gewässerflora) und der Chemischen Qualitätskomponen-
ten (flussgebietsspezifische „nicht prioritäre“ Schadstof-
fe). Unterstützend dazu werden physikalisch-chemische
Qualitätskomponenten (z. B. Temperatur, Sauerstoffge-
halt, pH-Wert und Nährstoffe) und hydromorphologische
Qualitätskomponenten (z. B. Wasserhaushalt und Morpho-
logie) betrachtet. In Karte 1.2 ist der ökologische Zustand
der Gewässer in Nordrhein-Westfalen dargestellt.

Insgesamt sind heute weniger als 10 % der Gewässer in
Nordrhein- Westfalen in einem „guten ökologischen Zu-
stand“ gemäß WRRL. Dies beruht unter anderem auf den
Beeinträchtigungen der aquatischen Lebensgemeinschaf-
ten (Fischfauna, Makrozoobenthos und Gewässerflora)
durch Nährstoffbelastungen, Sauerstoffdefizite oder Wär-
mebelastungen und der überwiegend als „nicht gut“ be-
urteilten Hydromorphologie der Flüsse. Insbesondere
Niederschlagswassereinleitungen führen häufig zu erheb-
lichen morphologischen Störungen der Gewässer.

Relevante Nährstoff-Belastungen bezüglich Gesamt-
Phosphat wurden in allen Teileinzugsgebieten festgestellt,
bezüglich Stickstoff (Ammonium-N) wurden die vorgege-
benen Orientierungswerte in den Teileinzugsgebieten im
Tiefland, u. a. Rheingraben-Nord, Emscher, Deltarhein und
Maas-Nord sowie Chlorid vor allem im Emschereinzugsge-
biet überschritten. Auch gab und gibt es erhöhte Chlorid-
Konzentrationen im Weser- und im Lippeeinzugsgebiet.

Die Gewässertemperatur spielt ebenfalls eine wichtige
Rolle für die Ökologie: Gewässerorganismen haben sich
an die natürlichen Wassertemperaturverhältnisse (Tages-
und Jahresamplituden) angepasst und reagieren auf Än-
derungen des Temperaturhaushalts empfindlich. Sowohl
zu hohe Temperaturen durch Wärmeeinleitungen (z. B.
Kühlwasser aus Kraftwerken), wie z. B. an Wupper, Lippe
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Karte 1.2 
Ökologischer Zustand der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen – Gesamtbewertung (Untersuchungsstand 2009)
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und Erft, und durch zu geringe Beschattung der Gewäs-
serläufe als auch zu niedrige Temperaturen (z. B. künst-
liche Grundwasser-/Grubenwassereinleitungen, Talsper-
renablässe – Bsp. Dhünn) können sich negativ auf Ent-
wicklung, Wachstum und Reproduktion der Tiere und
Pflanzen auswirken.

Bei den nicht-prioritären Metallen sind vor allem Kupfer
und Zink als Belastungsfaktoren der Gewässer zu nennen:
Aufgrund der Kupferbelastungen sind ca. 8 %, aufgrund
der Zinkbelastungen ca. 17 % der Fließgewässerlänge in
Nordrhein-Westfalen höchstens als mäßig eingestuft.
Beide Metalle gelangen u. a. über die Abschwemmung von
befestigten Flächen über Mischwasserentlastungen und
Niederschlagswassereinleitungen in die Gewässer. Bei
Kupfer ist vermutlich auch die Landwirtschaft als Verur-
sacher zu berücksichtigen (z. B. Abschwemmung von
Gülle), hier sind jedoch weitere Untersuchungen notwen-
dig bzw. sind in Bearbeitung. Zinkbelastungen gehen zum
Teil auf natürliche Zinkvorkommen zurück (Erzabbauge-
biete im Sauer- und Siegerland sowie in der Eifel).

Bezüglich der Pflanzenschutzmittel (u. a. Bentazon, Chlo-
ridazon, Hexazinon, MCPA, Mecoprop, Metolachlor) wur-
den in Nordrhein-Westfalen in weniger als 3 % der Fließ-
gewässerlänge Überschreitungen der Jahreskennwerte
nachgewiesen. Die Belastungen sind dabei überwiegend
regional und meist in kleineren Gewässern anzutreffen.
Belastungen mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) treten
ebenfalls nur noch lokal begrenzt und vor allem in Folge
von Bergbauaktivitäten auf.

Auch „sonstige Stoffe“, zu denen weitere diverse anthro-
pogen eingetragene organische Spurenstoffe (Mikrover-
unreinigungen) zählen, beispielsweise Arzneimittelrück-
stände oder Industriechemikalien, können in bestimmten
Konzentrationen Auswirkungen auf Flora und Fauna der
Gewässer haben. Für diese spezifischen Schadstoffe wur-
den in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Bewirtschaf-
tungsplanung Orientierungswerte festgelegt, bei deren
Überschreitung die Entwicklung weiter beobachtet wird
und ggf. geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Für
einige dieser Stoffe werden zurzeit auf europäischer Ebene
Umweltqualitätsnormen (UQN) abgeleitet (z. B. für das
Perfluortensid PFOS, das Schmerzmittel Diclofenac und
für Östrogenwirkstoffe 17b-Estradiol, 17a-Ethinylestradiol).
So würde nach jetzigem Kenntnisstand die für das
Schmerzmittel Diclofenac vorgeschlagene Umweltquali-
tätsnorm in zahlreichen Gewässern Nordrhein-Westfalens
oftmals überschritten. Diclofenac wird – ähnlich wie

andere Arzneimittelrückstände – vor allem über kommu-
nale Kläranlagen in die Gewässer eingetragen. Gewässer
oder Gewässerabschnitte mit erhöhtem Abwasseranteil
sind daher besonders betroffen. Für weitere Arzneistoffe
(z. B. Carbamazepin) und auch Antibiotika (z. B. Sulfame-
thoxazol) wurden auf nationaler Ebene nach vergleichba-
rer Methodik – d. h. unter Berücksichtigung ökotoxikolo-
gischer Wirkschwellen – ebenfalls UQN-Vorschläge abge-
leitet, die jedoch nicht in die national geltende Oberflächen-
gewässerverordnung (OGewV) aufgenommen wurden.
Diese Bewertungen werden nun als Orientierungswerte in
Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Diesbezüglich fest-
gestellte Überschreitungen in den Gewässern zeigen
ebenfalls weiteren Handlungsbedarf an.

Neben den möglichen ökotoxikologischen Wirkungen
können sich die bereits angesprochenen, anthropogen
(u. a. über Abwassereinleitungen) eingetragenen Spuren-
stoffe auch auf Gewässernutzungen (z. B. Trinkwasserge-
winnung) nachteilig auswirken. Wie eingangs erwähnt, ist
neben der Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen auch die Sicherstellung der Gewässerfunktionen und
-nutzungen Aufgabe der Wasserwirtschaft. Stoffe, die
sich aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften bei ent-
sprechender Gewässernutzung als trinkwasserrelevant
erweisen (z. B. PFT, einige Vertreter aus der Gruppe der
Komplexbildner, Flammschutzmittel, LHKW, MTBE/ETBE
etc.) bedürfen daher einer ergänzenden Beurteilung.

Der chemische Zustand der Gewässer im Sinne der EG-
WRRL ergibt sich aus der Prüfung der Einhaltung von
Umweltqualitätsnormen hinsichtlich der von der EU-Kom-
mission als besonders relevant und damit „prioritär“ ein-
gestuften Stoffe. Die Qualitätsnormen für diese prioritä-
ren Stoffe sind – anders als für die nationalen flussgebiets-
spezifischen Schadstoffe – europaweit durch die Umwelt-
qualitätsrichtlinie (UQN-RL, Richtlinie 2008/105/EG über
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik)
vereinheitlicht. Besonders hervorgehoben sind hier die 
20 sogenannten prioritär gefährlichen Stoffe, für die ein
weitergehendes Minimierungsgebot (Ziel der Nullemis-
sion) gilt. Eine Überschreitung der Umweltqualitätsnor-
men bedeutet, dass die Konzentration dieser Stoffe im
Gewässer für die Tiere und Pflanzen – und letztlich für
den Menschen – dauerhaft nicht akzeptabel ist. Zu den
prioritären Stoffen gehören verschiedene Stoffe und
Stoffgruppen, wie z. B. Schwermetalle (Blei, Cadmium,
Quecksilber, Nickel), Pflanzenschutzmittel (u. a. Diuron
und Isoproturon), Polycyclische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) und weitere organische Verbindungen.

1 · ABWASSERBESEITIGUNG – VORAUSSETZUNG FÜR ÖKOLOGISCH INTAKTE GEWÄSSER
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Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen gemäß Bewirt-
schaftungsplan (Dezember 2009) mehr als 80 % der Ge-
wässerlängen gemäß dieser Definition im guten chemi-
schen Zustand. Karte 1.3 zeigt zusammenfassend den
chemischen Zustand der Gewässer in Nordrhein-Westfa-
len. Die Belastungen in den nicht als sehr gut oder gut
eingestuften Gewässern beruhen vor allem auf Belastun-
gen mit Cadmium (5,7 % der Gewässerlängen, welche zu-
mindest zum Teil geogen bedingt und damit als „gewässer-
typisch“ eingestuft sind), Belastungen mit dem Verbren-
nungsrückstand PAK, Belastungen mit dem (nicht land-
wirtschaftlich eingesetzten) Totalherbizid Diuron und Be-
lastungen mit Tributylzinn, wobei der Schwerpunkt der
Belastungen im Emschereinzugsgebiet liegt.

Mit Inkraft-Treten der neuen Oberflächengewässerverord-
nung (OGewV) wird sich dieses Ergebnis grundsätzlich
ändern, da die Oberflächengewässerverordnung zusätz-
lich eine Umweltqualitätsnorm für Quecksilbergehalte in
aquatischen Lebewesen vorsieht. Diese „Biota-UQN“ be-
züglich Quecksilber wird in Süßwasserfischen nach jetzi-
gem Erkenntnisstand bundes- wie europaweit flächen-
deckend überschritten.

Auch bezüglich des Perfluortensides PFOS ist in Fischen
in zahlreichen Gewässern in Nordrhein-Westfalen (u. a. im
Rhein) sowie bundesweit mit Überschreitungen zu rech-
nen, wenn die Einstufung von PFOS als prioritärer Stoff
auf EU-Ebene erfolgt und die hierfür abgeleitete Biota-
UQN umgesetzt wird. Zu Östrogenwirkstoffen, die wegen
ihrer endokrinen Wirkungen auf Fische schon bei sehr
niedrigen Konzentrationen ebenfalls auf der Kandidaten-
liste als prioritäre Stoffe stehen, zeigt sich Handlungsbe-
darf hinsichtlich der durchzuführenden Untersuchungen
und Minderungsmaßnahmen.

Die Darstellung der aktuellen Belastungssituation zeigt
deutlich, dass es in der dicht besiedelten Kultur- und
Industrielandschaft Nordrhein-Westfalens daher auch
weiterhin besonderer Anstrengungen bedarf, um Oberflä-
chengewässer und Grundwasser als Lebensgrundlage
und Bestandteil des Naturhaushaltes zu erhalten. Dies
betrifft in besonderem Maße den Umgang mit dem in
Siedlungen und Industrie anfallenden Abwasser. Zum
Schutz der Bevölkerung und der Gewässer ist es erfor-
derlich, das Abwasser gezielt zu erfassen, abzuleiten, zu
behandeln und anschließend in den Wasserkreislauf
zurückzuführen.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der WRRL sind
gemäß Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogram-
men in vielen Gewässern in Nordrhein-Westfalen Maß-
nahmen zur Verbesserung von Lebensräumen im Gewäs-
ser, im Uferbereich oder im Auenbereich vorgesehen.

Darüber hinaus müssen zur Erreichung der Zielsetzungen
der WRRL insbesondere die Belastungen aus Misch- und
Niederschlagswassereinleitungen in die Gewässer verrin-
gert werden. Im Bereich der Kläranlagen wurden in den
vergangenen Jahren bereits erhebliche Anstrengungen
unternommen. Durch ergänzende Maßnahmen ist die
abwasserbürtige Belastung der Gewässer durch Nähr-
stoffe bereits deutlich gesenkt worden. im Einzelfall be-
steht aber auch hier Handlungsbedarf. Kapitel 8.2 geht
auf den aktuellen Stand der Umsetzung der WRRL für
den Abwasserbereich ein. In Kapitel 12 der anliegenden
CD sind für die Teileinzugsgebiete in Nordrhein-Westfalen
die vorgesehenen Abwassermaßnahmen gemäß WRRL-
Maßnahmenprogramm abgebildet.

Darüber hinaus wird es nach heutigen Erkenntnissen und
aufgrund der derzeit zu erwartenden zusätzlichen Um-
weltqualitätsnormen für weitere prioritäre Stoffe gemäß
Umweltqualitätsrichtlinie auch erforderlich sein, einige
anthropogene Spurenstoffe aus kommunalen Kläranlagen,
die sich in den Gewässern als „Problemstoffe“ erweisen,
wie zum Beispiel Östrogenwirkstoffe und Diclofenac (als
Vertreter aus der Gruppe der Arzneistoffe) zu reduzieren.
Reduktionsmaßnahmen können im Rahmen der Produkt-
zulassung oder Anwendung, d. h. an der Quelle oder de-
zentral (bei Indirekteinleitern, in Krankenhäusern), oder
zentral (auf der Kläranlage) umgesetzt werden. In Nord-
rhein-Westfalen werden zur Senkung des Eintrags von
Humanarzneistoffen und Industriechemikalien in die
Gewässer zurzeit verschiedene zentrale und dezentrale
Maßnahmen erprobt.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich zur Bewertung
der Einträge von Nanopartikeln in die Gewässer, zur Sen-
kung der hohen Einträge von Antibiotika (Tierhaltung und
Humanmedizin) sowie von Krankenhauskeimen in die
Gewässer und der damit möglicherweise verbundenen
Verbreitung von multiresistenten Keimen und potenziel-
len Krankheitserregern über den Wasserkreislauf.

1 · ABWASSERBESEITIGUNG – VORAUSSETZUNG FÜR ÖKOLOGISCH INTAKTE GEWÄSSER
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2
Herkunft und Menge des Abwassers

Abwasser entsteht durch menschlichen Einfluss und
setzt sich zusammen aus:
� Wasser aus dem häuslichen Gebrauch (Sanitärabwasser),
� Wasser aus der gewerblichen, industriellen oder land-

wirtschaftlichen Nutzung (gewerbliches Abwasser)
und

� von befestigten Flächen abfließendes und gesammeltes
Wasser (Niederschlagswasser).

Sanitär- und gewerbliches Abwasser zusammen bilden
das Schmutzwasser.

Die Zusammensetzung des Abwassers hängt in den ein-
zelnen Siedlungsgebieten vom Wasserbedarf, der Besied-
lungsdichte, den Lebensgewohnheiten und von den indus-
triellen und gewerblichen Nutzungen ab. Sie wird von den
Zuflüssen an häuslichem, gewerblichem und industriel-
lem Abwasser sowie dem jeweiligen Anteil an Nieder-
schlagswasser bestimmt.

Abwasser aus industrieller Nutzung, Hamm-Uentrop
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2010 gelangten insgesamt 5.465 Mio. m3 Abwasser in die
Gewässer. Bild 2.1 zeigt die Herkunft und die Menge der
verschiedenen Abwasserpfade.

Aufgrund des stagnierenden oder gar negativen Bevölke-
rungswachstums sowie des aus Kostengründen sparsa-
meren Umgangs mit Wasser in der Bevölkerung und in
der Industrie wird sich die anfallende Schmutzwasser-

menge in den nächsten Jahren tendenziell nicht erhöhen.
Gleichzeitig stellt der fortschreitende Flächenverbrauch
(15 ha pro Tag) für Bebauung und neue Verkehrswege
neue Herausforderungen für die Niederschlagswasser-
beseitigung. Die Folgen des Klimawandels mit möglichen
vermehrten Starkregenereignissen erhöhen die Bedeu-
tung dieses Abwasserpfads zusätzlich.

2 · HERKUNFT UND MENGE DES ABWASSERS

Bild 2.1 
Herkunft und Menge des Abwassers 2010 – Auswertung 2010

Abwasser in Mio. m3/a
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Die Errichtung und der Erhalt einer dem Stand der Tech-
nik entsprechenden abwassertechnischen Infrastruktur
ist Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung eines
dicht besiedelten und hoch industrialisierten Landes wie
Nordrhein-Westfalen. Den unterirdischen Teil der Infra-
struktur bilden die Anlagen zur Abwasserableitung, die
Kanalisation.

In Nordrhein-Westfalen liegt zu 98 % ein Anschluss an die
Kanalisation verbunden mit einer Abwasserbehandlung in
einer Kläranlage vor. Außerhalb geschlossener Siedlungs-
gebiete wird das Abwasser in Kleinkläranlagen gereinigt
oder in abflusslosen Gruben gesammelt und abgefahren
(siehe auch Kapitel 4.2 Kleinkläranlagen – private Abwas-
serbehandlung). Die Errichtung von Kanalisationsanlagen

3
Abwasserableitung

Hauptkanal der Stadtentwässerung Köln
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ist folglich in der Fläche realisiert. Damit sind auch die
europäischen Anforderungen (Kommunalabwasserricht-
linie) erfüllt. Die zukünftigen Aufgaben im Bereich der
Kanalisation sind deshalb weniger im Neubau als in der
Sanierung der in den letzten 100 Jahren entstandenen
privaten und öffentlichen Kanalnetze zu sehen.

Die Abwasserableitung kann mittels zweier verschiedener
Grundsysteme erfolgen. Beim so genannten Mischsystem
werden Schmutz- und Niederschlagswasser in einem ge-
meinsamen Kanal, beim Trennsystem in getrennten Kanä-
len abgeführt.

Der Aufwand für den Aufbau eines Mischsystems ist zwar
zunächst geringer, da nur eine Abwasserleitung verlegt
werden muss. Das Mischsystem hat aber den Nachteil,
dass bei Regen das im Wesentlichen unbelastete Nieder-
schlagswasser in der Kläranlage mitbehandelt werden
muss. Bei Starkregenereignissen kann es dadurch zu
einer Überlastung der Kläranlagen und zu Abschlägen
von ungereinigtem Abwasser in die Gewässer kommen.
Das Mischkanalisationsnetz hat eine Länge von rund
46.100 km (63 % der Gesamtkanallänge).

Im Trennsystem erfolgt aufgrund der getrennten Ablei-
tung eine spezifische Behandlung von Schmutz- und
Niederschlagswasser. Abschläge ungeklärten Schmutz-
wassers erfolgen nicht. Rund 37 % der Kanalkilometer
sind im Trennsystem ausgeführt.

Das Ziel der Siedlungsentwässerung war in der Vergan-
genheit die schnelle und vollständige Ableitung des anfal-
lenden Abwassers und Niederschlagswassers aus bebau-
ten Gebieten. Dadurch wird jedoch der natürliche Wasser-
kreislauf gestört. Deshalb wurde bereits Mitte der 1990er
Jahre im Landeswassergesetz (§ 51a) in Nordrhein-West-
falen festgelegt, dass anfallendes Niederschlagswasser
möglichst ortsnah durch Versickerung oder Einleitung in
ein Gewässer dem natürlichen Wasserkreislauf wieder
zuzuführen ist. Seit 2009 ist bundesweit im § 55 Abs. 2
des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegt, dass Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt, direkt oder
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll.

Die ortsnahe Versickerung bzw. die ortsnahe Einleitung in
ein Gewässer sorgt dafür, dass Niederschlagswasser (z. B.
von Dach- und Hofflächen) dem natürlichen Wasserkreis-
lauf wieder zugeführt und damit einer Versiegelung bzw.
den Auswirkungen von Versiegelung von bebauten Flächen
entgegengewirkt wird. In den nächsten Jahrzehnten wird
es daher darauf ankommen, die Kanalisation und die da-
mit verbundenen Bauwerke so zu planen, zu bauen und
zu betreiben, dass der Wasserkreislauf weitgehend wieder
hergestellt werden kann.

Das weitverzweigte Netz der Abwasserkanäle stellt das
größte Anlagevermögen der Kommunen und Abwasser-
zweckverbände dar. Dieses Vermögen gilt es zu erhalten
und sein ordnungsgemäßes Funktionieren sicherzustellen.
Dies betrifft insbesondere den Erhalt und die Sanierung
der Kanalisation. Derzeit werden ca. 15 Prozent des öffent-
lichen Kanalnetzes als erneuerungs- oder sanierungsbe-
dürftig angesehen. Bei den privaten Hausanschlüssen liegt
die Schätzung des Schadensbestandes höher. Schäden in
Kanalisationen und privaten Hausanschlüssen führen
dazu, dass Abwässer ungeklärt in Boden, Grundwasser
und Gewässer gelangen und so nicht nur die Umwelt,
sondern auch die Wasserversorgung gefährden können.
Nur eine umfassende Befassung sowohl mit dem öffent-
lichen Kanalnetz als auch mit den privaten Hausanschlüs-
sen und Kanälen kann dieses Problem lösen.

An undichten Stellen in der Kanalisation kann aber nicht
nur Schmutzwasser austreten. Ebenso problematisch ist
das Eindringen von Fremdwasser, also z. B. Grundwasser
aus der Schicht, in der der Kanal verlegt wurde. Durch die
Verdünnung des Abwassers wird zum einen der Wirkungs-
grad der Kläranlagen verringert. Zum anderen kann das
größere Wasservolumen zu Überlastungen von Kanalisa-
tion, Regenbecken und Kläranlagen führen. Dieser Effekt
wird durch unzulässigerweise an die Kanalisation ange-
schlossene Drainagen noch verstärkt.

3 · ABWASSERABLEITUNG
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4.1 Kommunale Kläranlagen – kommunale
Abwasserbehandlung

In kommunalen Kläranlagen wird das Abwasser aus drei
wesentlichen Quellen, dem Abwasser der Privathaushalte,
den gewerblichen Abwässern von den an das kommunale
Kanalnetz angeschlossenen Betrieben sowie dem Nieder-

schlagswasser, das angereichert durch Fremd- und Schad-
stoffe von Dachflächen, Straßen, Parkplätzen etc. in die
Kanalisation gelangt, gereinigt. In den 645 kommunalen
Kläranlagen wurden im Jahr 2010 insgesamt rund 2,9
Milliarden Kubikmeter Abwasser behandelt und in die
Gewässer eingeleitet.

4
Abwasserbehandlung

Kläranlage Düsseldorf-Süd
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Tabelle 4.1 
Anzahl, Anschlussgröße und Ausbaugröße der Kläranlagen in NRW – Stand 2010

Bemessung 

EW

Anzahl der Anlagen

≤ 10.000

10.001-100.000

> 100.000

Gesamt

262

316

67

645

782.445

9.700.213

17.333.324

27.815.982

961.839

11.822.927

22.190.055

34.974.821

Anschlussgröße

[E]

Ausbaugröße

[E]

Die Abwasserreinigung in einer kommunalen Kläranlage
erfolgt üblicherweise in einem mehrstufigen Prozess. Zu-
nächst werden die absetzbaren Stoffe des Abwassers in
einer mechanischen Reinigungsstufe abgetrennt. Gelöste
organische Stoffe werden mittels Bakterien in der biologi-
schen Behandlungsstufe eliminiert. In der dritten Stufe
erfolgt die Nährstoffelimination, also die Entfernung von
Phosphor- und Stickstoffverbindungen. Phosphor lässt
sich entweder biologisch oder chemisch über Fällungs-
bzw. Flockungsverfahren aus dem Abwasser entfernen.
Zur Elimination der Stickstoffverbindungen wird zunächst
Ammonium (NH4

+) zu Nitrat (NO3
–) oxidiert und anschlie-

ßend Nitrat zu elementarem Stickstoff (N2) reduziert, der
dann in die Luft entweicht. Beide Prozesse werden von
Mikroorganismen durchgeführt (Nitrifikation und Denitri-
fikation). Weitere Verfahren zur Verbesserung der Reini-
gungsleistung und zur Entfernung weiterer Stoffe, die je
nach Erfordernis zum Einsatz kommen, sind beispiels-
weise die Membrantechnik, oxidative oder photochemi-
sche Verfahren sowie die Aktivkohlebehandlung. In der
mechanischen und in der biologischen Abwasserbehand-
lung fallen feste Stoffe an, die als Schlamm aus dem Ab-
wasser abgetrennt werden. Dieser Klärschlamm enthält
Schadstoffe und muss entsprechend als Abfall behandelt
und entsorgt werden. (siehe auch Kapitel 6 Abfälle aus
kommunalen Kläranlagen) 

In Karte 4.1 sind die kommunalen Kläranlagen in den Ge-
wässereinzugsgebieten in Nordrhein-Westfalen darge-
stellt.

Grundsätzlich ist es Aufgabe der einzelnen Gemeinden,
das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen
und die dazu erforderlichen Abwasseranlagen zu betrei-
ben. In einigen Flussgebieten wird die Abwasserbehand-
lung von großen Wasserverbänden ausgeführt. Von den
zehn großen Wasserverbänden werden 311 Kläranlagen,
d. h. fast die Hälfte der 645 Kläranlagen, in Nordrhein-
Westfalen betrieben.

Seit Einführung der Kommunalabwasserrichtlinie im Jahr
1991 ist eine deutliche Verringerung der Gewässerbelas-
tung aus Kläranlagen verbunden mit der Verbesserung der
Reinigungsleistung der Kläranlagen erfolgt. In Bild 4.1 bis
4.4 ist die Entwicklung der eingeleiteten Frachten (in t/a)
aus kommunalen Kläranlagen für 2006, 2008 und 2010
im Vergleich zum Jahr des Inkrafttretens der Richtlinie
1991 dargestellt. In den letzten Jahren ist keine signifikan-
te Verbesserung der Reinigungsleistung bezüglich der
Parameter TOC, Stickstoff und Phosphor bezogen auf
ganz Nordrhein-Westfalen feststellbar, da die Anforderun-
gen der Kommunalabwasserrichtlinie bereits seit einigen
Jahren in Nordrhein-Westfalen erfüllt werden. Zu- und
Abnahmen der eingeleiteten Frachten der letzten Jahre
können auf Schwankungen der Abwassermengen und auf
Schwankungen bei der Anzahl der angeschlossenen Ein-
wohner zurückgeführt werden. Die Tendenz der letzten
Jahre ist bis auf den Parameter AOX gleich bleibend. Die
AOX-Frachten aus kommunalen Abwasserbehandlungs-
anlagen nehmen weiterhin kontinuierlich ab.
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* AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen als Maß für

bestimmte potenziell gefährliche Stoffe
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Bild 4.1
Entwicklung der TOC-Frachten aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen 
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Bild 4.2
Entwicklung der Stickstoff-Frachten aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen 
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Bild 4.3
Entwicklung der Phosphor-Frachten aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen 

[t/a]

1991

Jahr

160

140

120

100

80

60

40

20

0

AOX-Frachten

2006 2008 2010

144

62 59
51

Bild 4.4
Entwicklung der AOX*-Frachten aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen 



24

Die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtlinie an
die kommunale Abwasserbehandlung sind in Nordrhein-
Westfalen flächendeckend erfüllt.

In allen Kläranlagen > 2.000 EW wird im Sinne der EU-
Kommunalabwasserrichtlinie eine biologische Abwasser-
behandlung durchgeführt.

Europaweit wird gemäß Kommunalabwasserrichtlinie in
empfindlichen Gebieten die Elimination der Nährstoffe
Phosphor und Stickstoff für alle Kläranlagen mit einer
Ausbaugröße mit mehr als 10.000 Einwohnern gefordert.
Alle 383 Kläranlagen > 10.000 EW sind in der Lage, die
Nährstoffe Stickstoff und Phosphor zu eliminieren.

Die Mindestanforderungen an die Einleitungen aus kom-
munalen Kläranlagen in die Gewässer gemäß der Kom-
munalabwasserrichtlinie sind durch den Anhang 1 der
Abwasserverordnung bundeseinheitlich geregelt. Danach
darf aus kommunalen Kläranlagen mit einer Ausbaugröße
größer 100.000 Einwohner nur gereinigtes Abwasser mit
weniger als 13 mg/l Stickstoff eingeleitet werden. Für
Kläranlagen mit einer Ausbaugröße größer 10.000 Ein-
wohner liegt der Grenzwert bei 18 mg/l. Diese Anforde-
rungen gelten bei einer Abwassertemperatur von min-
destens 12 °C.

Der Vergleich der mittleren in 2010 eingeleiteten Stick-
stoffjahreskonzentrationen der Kläranlagen mit diesen
Anforderungen bestätigt, dass diese Anforderungen be-
züglich Stickstoff quasi flächendeckend eingehalten wer-
den. Lediglich die drei Kläranlagen, Bad Honnef, Rhein-
bach und Neunkirchen-Seelscheid, waren hinsichtlich der
Stickstoffjahreskonzentrationen in 2010 auffällig. Bei der
Kläranlage Bad Honnef kam es 2010 zu einem Störfall;
bedingt durch einen technischen Defekt wurde von einem
Gewerbebetrieb Natronlauge in das Kanalnetz und damit
in die Kläranlage geleitet. Dadurch kam es zu einer Vergif-
tung der Bakterien in der Kläranlage. Der Gewerbebetrieb
wurde inzwischen stillgelegt. Die Kläranlage Rheinbach,
die mit 18,5 mg/l im Mittel den Grenzwert nur geringfügig
überschreitet, wurde saniert. Durch die Umstellung erga-
ben sich betriebliche Probleme. Durch anstehende Anpas-
sungen des Prozessleitsystems werden zukünftig stabile
Ablaufwerte erwartet. Bei der Kläranlage Neunkirchen-
Seelscheid führte in der Vergangenheit neben der Fremd-
wasserproblematik auch die Betriebsweise der Kläranlage
zu Betriebsstörungen. Ab Mitte 2010 wird die Kläranlage
mit einer Kaskadenbiologie betrieben. Zur Beseitigung
des Fremdwasserproblems werden Kanalsanierungsmaß-
nahmen im Einzugsgebiet der Kläranlage durchgeführt.
Durch diese Maßnahmen werden auch für die Kläranlage
Neunkirchen-Seelscheid zukünftig stabilere Ablaufwerte
erwartet.

Die Anforderungen an die Einleitungen aus kommunalen
Kläranlagen bezüglich der Nährstoffe werden folglich für
Nordrhein-Westfalen flächendeckend eingehalten.

Dies spiegelt sich auch in den guten Eliminationsraten
wider. Hinsichtlich der Gesamtbelastung, die durch alle
kommunalen Kläranlagen in einem empfindlichen Gebiet
hervorgerufen wird, fordert die Kommunalabwasserricht-
linie eine prozentuale Verringerung oder Reinigungsleis-
tung von mindestens 75 % je Nährstoffparameter. Da
ganz Nordrhein-Westfalen als empfindliches Gebiet dekla-
riert ist, sind diese Anforderungen zu erfüllen. In 2010
werden in den kommunalen Kläranlagen in Nordrhein-
Westfalen Eliminationsraten von 93 % für Phosphor und
82 % für Stickstoff erzielt. Damit wird die von der EU
geforderte Elimination von 75 % in sensiblen Gebieten in
Nordrhein-Westfalen deutlich übertroffen.

Mit Hilfe der Überprüfung der Eliminationsleistung der
einzelnen kommunalen Kläranlagen kann abgeschätzt
werden, ob die Anlagen und das Kanalnetz nach den an-
erkannten Regeln der Technik betrieben werden und ob
ein Fremdwasserproblem zu erwarten ist. Handlungsbe-
darf hinsichtlich Fremdwasser ist in Einzugsgebieten von
Kläranlagen mit einer geringen Stickstoffeliminationsrate
zu vermuten.

Bei Fremdwasser handelt es sich um einen unerwünsch-
ten Zufluss in Abwasseranlagen, der aufgrund seiner Qua-
lität keiner Behandlung bedarf und die Anlagen unnötig
belastet. Um das Fremdwasserproblem zu lösen, werden
von den betroffenen Wasserverbänden und Kommunen
inzwischen umfangreiche Anstrengungen unternommen.
Aufgrund der Komplexität der Problematik ist eine Sanie-
rung jedoch nicht kurzfristig zu erwarten. Insbesondere
der teilweise hohe Einfluss der privaten Kanalisation er-
fordert dabei eine zwischen Eigentümern und Gemeinde
bzw. Wasserverband abgestimmte Vorgehensweise, um
nachhaltige Lösungen bei der Umsetzung von Fremdwas-
sersanierungskonzepten erzielen zu können (siehe auch
Kapitel 3 Abwasserableitung).

Eine ausführliche Darstellung für die einzelnen Kläranla-
gen befindet sich auf der angefügten CD.

Trotz dieser bisherigen Anstrengungen und Erfolge ergibt
sich aus den Anforderungen gemäß Wasserrahmenricht-
linie für kommunale Kläranlagen im Einzelfall Handlungs-
bedarf. Durch ergänzende Maßnahmen ist die Belastung
der Gewässer durch Nährstoffe und weitere „Problem-
stoffe“ aus Kläranlagen weiter zu reduzieren. Die erfor-
derlichen Maßnahmen sind im Maßnahmenprogramm für
die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser,
Ems und Maas dokumentiert. Die Maßnahmen gemäß
Maßnahmenprogramm NRW sind in Kapitel 12 der ange-
fügten CD getrennt nach Flusseinzuggebieten aufgeführt.
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4.2 Kleinkläranlagen – private Abwasser-
behandlung

In ländlich strukturierten Gebieten gibt es häufig einzeln
stehende Häuser und Streusiedlungen, bei denen ein An-
schluss an die öffentlichen Kanalisationsnetze mit einem
unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand verbunden wäre.
In diesen Bereichen kommen Kleinkläranlagen und ab-
flusslose Gruben zum Einsatz.

Verbunden mit kommunalen Erschließungsmaßnahmen
und der Ausweisung von Baugebieten erfolgt im Regelfall
die Errichtung einer Kanalisation. In der Folge ist ein steti-
ger Rückgang der Anzahl an Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben über die Jahre zu verzeichnen. Im Jahr 2010
waren in Nordrhein-Westfalen noch rund 83.000 Kleinklär-
anlagen mit ca. 455.000 angeschlossenen Einwohnern
und ca. 8.500 abflusslose Gruben mit etwa 20.000 ange-
schlossenen Einwohnern in Betrieb.

Die Anforderungen an die Ablaufqualität von Kleinkläran-
lagen sind seit 2002 bundesweit einheitlich in der Abwas-
serverordnung geregelt. Die Mindestanforderungen sind
charakterisiert durch Ablaufwerte von maximal 150 mg/l
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) sowie maximal 40
mg/l BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf). Unter der
Voraussetzung eines guten baulichen Zustands, eines
funktionierenden Betriebs und einer fachgerechten War-
tung der Kleinkläranlagen lassen sich die Ablaufwerte
sicher einhalten. Sofern Anlagen die o.g. Ablaufwerte
systembedingt (z. B. Mehrkammerausfaulgruben, Filter-
gräben) nicht einhalten können, sind sie entsprechend
nachzurüsten. Kleinkläranlagen, die Stickstoff und/oder
Phosphor eliminieren können, kommen in besonders
schützenswerten Gewässereinzugsgebieten zum Einsatz.

4.3 Industrielle Abwasserbehandlung und
produktionsintegrierter Umweltschutz 

In Industrie- und Gewerbebetrieben fällt neben Sanitär-
abwasser und Niederschlagswasser im Regelfall auch
Produktionsabwasser und teilweise Kühlwasser an. Menge
und Schadstoffbelastung dieses Abwassers kann je nach
Art des Industrie- oder Gewerbebetriebes sehr unter-
schiedlich sein.

Nicht oder nur schwach belastetes Kühlwasser wird meist
direkt in ein Gewässer eingeleitet. Die Beseitigung von
Produktionsabwasser kann in Abhängigkeit von der Menge
und der Belastung des Abwassers sowohl direkt als auch
indirekt erfolgen. Bei der Direkteinleitung wird das Ab-
wasser im Bereich des Industrie- oder Gewerbebetriebes
abschließend behandelt und dann in ein Gewässer einge-
leitet, bei der Indirekteinleitung erfolgt im Bereich des Be-
triebes lediglich eine Vorbehandlung. Das vorbehandelte
Abwasser wird dann in eine in der Regel kommunale Klär-
anlage zur abschließenden Behandlung geleitet.

Wird das Abwasser direkt in ein Gewässer eingeleitet,
bedarf es hierzu einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Indi-
rekteinleitungen bedürfen einer Indirekteinleitergenehmi-
gung, wenn für die betreffende Branche in einem der An-
hänge der Abwasserverordnung allgemeine Anforderungen
oder Anforderungen an bestimmte Teilströme gestellt
sind. Das betrifft zum Beispiel Indirekteinleitungen aus
Anlagen der chemischen Industrie oder der Metallverar-
beitung, aber auch Zahnarztpraxen.

Bei den Anforderungen der Abwasserverordnung handelt
es sich um Mindestanforderungen, die auf der Grundlage
des für die einzelnen Branchen ermittelten Standes der
Technik entwickelt worden sind. Mit jeder wasserrechtli-
chen Erlaubnis oder Genehmigung ist die Einhaltung die-
ser Anforderungen sicher zu stellen. Für Indirekteinleiter
gelten außerdem die sich aus den jeweiligen kommunalen
Entwässerungssatzungen ergebenden Anforderungen.

In Nordrhein-Westfalen leiten zurzeit etwa 1.200 Betriebe
ihr Abwasser bzw. Teile ihres Abwassers als Direkteinleiter
in die Gewässer ein. Die meisten dieser Einleitungen stam-
men aus den Produktionsbereichen „Wasseraufbereitung,
Kühlsysteme, Dampferzeugung“, „Mineralölhaltiges Ab-
wasser“, „Chemische Industrie“, „Metallbearbeitung, Me-
tallverarbeitung“, „Ablagerung von Abfällen“, „Steine und
Erden“, „Wäsche von Rauchgasen“ und „Eisen- und Stahl-
erzeugung“. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Schad-
stoffbelastung der Abwasserströme werden zur Behand-
lung des jeweiligen Abwassers sehr unterschiedliche Ver-
fahrenstechniken eingesetzt. Insgesamt existieren in Nord-
rhein-Westfalen rund 1.160 Abwasserbehandlungsanlagen
zur Behandlung von industriellem Abwasser, welches
nach Endbehandlung direkt ins Gewässer geleitet wird
(vgl. Bild 4.5). Diese Anlagen besitzen meist mehrere
Behandlungsstufen.
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Die überwiegende Anzahl der Gewerbe- und Industriebe-
triebe leitet ihr Abwasser dem Gewässer über eine kom-
munale Kläranlage zu. Zur Zeit sind ca. 22.000 Indirekt-
einleiter aktuell dv-technisch erfasst; die dv-technische
Erfassung ist noch nicht abgeschlossen. In Tabelle 4.2 ist
der Anteil des gewerblichen Abwassers, das in kommuna-
len Kläranlagen mitbehandelt wird, dargestellt. Er liegt
insgesamt bei 37 %. Auch bei diesen Betrieben, die ihr
Abwasser indirekt über die kommunale Kläranlage in ein
Gewässer einleiten, werden aufgrund der unterschiedlichen

Schadstoffbelastung der Abwasserströme verschiedene
Verfahrenstechniken eingesetzt.

Die Anhänge der Abwasserverordnung stellen vielfach
auch allgemeine Anforderungen zur Reduzierung des
Abwasseranfalls oder zur Reduzierung der im jeweiligen
Betrieb anfallenden Schadstofffrachten. Zur Verringerung
der Abwasserbelastung kommen dennoch überwiegend
„end of pipe“-Technologien zum Einsatz.
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Bild 4.5
Anzahl der Abwasserbehandlungsanlagen und der jeweiligen Verfahrensstufen industrieller Direkteinleiter
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sion von organischen und anorganischen Stoffen – seien
es Stoffe, die unter die Definition gefährliche Stoffe des
Wasserhaushaltsgesetzes fallen oder solche, die harmlo-
ser Natur sind – beeinträchtigt die Nutzungsmöglichkei-
ten der Gewässer, insbesondere aber ihren natürlichen
Zustand.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist der Niederschlags-
wasserbeseitigung durch Versickerung oder ortsnaher
Einleitung grundsätzlich Vorrang vor der Ableitung in der
Mischkanalisation einzuräumen. Das Niederschlagswas-
ser kann über verschiedenartige Versickerungsanlagen
(z. B. Flächen-, Mulden-, Becken-, Schacht-, Rigolen- und
Rohrversickerung oder Kombinationen dieser Versicke-
rungsanlagen) in den Untergrund eingeleitet werden. Bei
der Flächen- und Muldenversickerung erfolgt eine Reini-
gung in der belebten Bodenzone.

Die in Mischkanalisationsnetze abgeleiteten Nieder-
schlagswässer werden entweder über die Kläranlage in
ein Gewässer oder aber bei großem Regenwasseranfall
über Entlastungsbauwerke in Gewässer eingeleitet. Neben
den Anforderungen an die Einleitungen aus Kläranlagen
müssen deshalb gleichwertige Anforderungen für die Ein-
leitung von Abwasser aus Regenabschlägen gestellt wer-
den. Übermäßige Schmutzfrachten aus den Regenausläs-
sen würden die Erfolge, die durch die Behandlung des
Abwassers in den Kläranlagen erzielt werden, aufheben.

4.4 Niederschlagswasserbeseitigung 

Nordrhein-Westfalen ist ein wasserreiches Land. Die mitt-
lere Niederschlagshöhe „zwischen Rhein und Weser“ be-
trägt 897 mm (Grundlage: Niederschlagsdaten von rund
900 Messstationen in Nordrhein-Westfalen für den Aus-
wertezeitraum 1980 – 2004). Dieser Schatz der Natur
war eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Indus-
trialisierung des Landes. Heute ist in Nordrhein-Westfalen
– als einem Land mit hoher Besiedlungsdichte und tradi-
tionell starker Industrieproduktion – die Inanspruchnahme
von Wasser in seinen vielfältigen Erscheinungsformen
außerordentlich hoch. Der Schutz der Gewässer (Grund-
und Oberflächengewässer) erfordert daher besondere
Anstrengungen.

Angesichts des hohen Versiegelungsgrades in Nordrhein-
Westfalen kommt einer nachhaltigen Niederschlagsent-
wässerung eine erhebliche Bedeutung zu. 22 % der Fläche
Nordrhein-Westfalens werden als Siedlungs- und Verkehrs-
fläche genutzt.

Niederschlagswasser ist grundsätzlich durch atmosphä-
rische Verunreinigungen belastet und nimmt auf den zu
entwässernden Dach-, Hof- oder Straßenflächen weitere
Verunreinigungen auf. Wenn Niederschlagswasser nicht
versickert, sondern abgeleitet wird, erfolgt zumindest im
Mischkanal eine zusätzliche Aufnahme von Schmutzstof-
fen. Die mit der Einleitung in ein Gewässer erfolgte Emis-
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Tabelle 4.2 
Anteil des gewerblichen Abwassers an der Anschlussgröße kommunaler Kläranlagen in NRW – Stand 2010

Flussgebiete Anzahl Abwasser-

behandlungsanlagen

Anschlussgröße

EW

Anteil Gewerbe

EGW

Anteil Gewerbe

%

Rhein

Rheingraben Nord 76 7.527.595 3.073.234 41

Lippe 91 2.728.118 993.443 36

Emscher 4 4.191.108 1.925.468 46

Ruhr 92 2.809.987 730.062 26

Erft NRW 36 726.649 132.700 18

Wupper 11 693.168 85.260 12

Sieg NRW 61 1.158.226 284.621 25

Mittelrhein und
Mosel NRW 14 20.774 2.018 10

Deltarhein NRW 31 865.025 374.529 43

Maas

Maas Nord NRW 27 1.174.406 342.729 29

Maas Süd NRW 46 1.642.359 657.560 40

Weser NRW 86 2.071.832 724.078 35

Ems NRW 70 2.206.735 876.197 40

NRW gesamt 645 27.815.982 10.201.899 37
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Die Kommunalabwasserrichtlinie verpflichtet die Mit-
gliedsstaaten, dass Kanalisationen den Anforderungen
gemäß Anhang 1 Abschnitt A entsprechen, d. h. auch Ka-
nalisationen sollen den Anforderungen an die ordnungs-
gemäße Abwasserbehandlung Rechnung tragen. Dies be-
trifft insbesondere die Begrenzung der Verschmutzung
der Gewässer über Regenüberläufe.

In Trennsystemen werden Niederschläge vorwiegend ent-
weder nach einer mechanischen Reinigung (Sedimenta-
tion) oder direkt einem Gewässer zugeleitet. Regenrück-
haltebecken dienen dabei alleine der Zwischenspeiche-
rung, während Regenklärbecken außerdem eine Sedi-
mentationswirkung aufweisen.

Zur Behandlung von schwach belastetem Niederschlags-
wasser können neben der zentralen Behandlung in Re-
genbecken auch dezentrale Anlagen zum Einsatz kom-
men. Die technischen Möglichkeiten, wie z. B. kleine Sedi-
mentationsbecken, Filterschächte oder Filtereinsätze in
Straßeneinläufen sind bereits auf dem Markt verfügbar
und werden technisch weiter entwickelt. Eine bundesein-
heitliche Zulassung für diese dezentralen Behandlungsan-
lagen – wie beispielsweise bei Kleinkläranlagen – existiert
derzeit nicht. Voraussetzung für den genehmigungsfähi-
gen Einsatz dezentraler Anlagen in Nordrhein-Westfalen
ist, dass hinsichtlich Schadstoffrückhalt und dauerhaftem
Betrieb eine Vergleichbarkeit zu den zentralen Behand-
lungsverfahren nachgewiesen vorliegt.

Mischsysteme sind so ausgelegt, dass ein Teil des mit
dem Schmutzwasser mitgeführten Regenwassers bei
Starkregenereignissen nicht zu einer Kläranlage weiterge-
leitet, sondern teils mechanisch behandelt, teils unbehan-
delt in die Gewässer abgeschlagen wird. Dies ist erforder-
lich, um eine hydraulische Überlastung unterhalb liegen-
der Kanalnetzteile sowie der Kläranlage zu verhindern. In
Mischkanalisationen werden die Bauwerkstypen Regen-
überlauf, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanal und Re-
genrückhaltebecken eingesetzt. Bei diesen Mischwasser-
einleitungen können bei Entlastungsvorgängen hohe
Schmutzfrachten auftreten, die zu starken Gewässerbe-

lastungen führen können. Diese Belastungen treten zwar
nur zeitweilig auf, können aber diejenigen aus den Abläu-
fen von Kläranlagen während des Regenabflusses um ein
Mehrfaches übertreffen. Aufgabe der Mischwasserbe-
handlung ist es daher, den Abfluss zur Kläranlage so zu
begrenzen, dass dort die angestrebten Ablaufwerte einge-
halten werden und gleichzeitig die stoßweisen Belastun-
gen des Gewässers aus Regenentlastungen in vertretba-
ren Grenzen bleiben. Zukünftiges Ziel der Mischwasserbe-
handlung ist die bestmögliche Reduzierung der Gesamte-
missionen aus Mischwasserentlastungen und Kläranlagen
im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Erfordernisse.

Insbesondere bei der Einleitung von verschmutztem Nie-
derschlagswasser in kleine Gewässer ist – wie bei Einlei-
tungen aus Kläranlagen – zu prüfen, welche Anforderun-
gen an die Behandlung des Niederschlagswassers und die
aus hydraulischen Gründen ggf. erforderliche Speicherung
des Niederschlagswassers zu stellen sind.

Neben emissionsbegründeten Maßnahmen werden mitt-
lerweile auch immissionsbegründete Maßstäbe angesetzt,
welche die jeweilige Gewässerbeschaffenheit und die da-
mit zu unterscheidenden Randbedingungen des Gewäs-
sers berücksichtigen. Beurteilungsansätze dafür liefert
u. a. der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Kulturbau (BWK) [BWK-Merkblatt, M3 und
M7] und die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) [ATV-AG 2.1.1, 1993/1997].

In den vergangenen Jahren wurden in Nordrhein-Westfa-
len erhebliche Aufwendungen getroffen, um aus Gründen
des Gewässerschutzes die Anlagen zur Ableitung und
Behandlung der Abwässer auszubauen. Während die Ka-
pazitäten der kommunalen Kläranlagen inzwischen als
ausreichend bezeichnet werden können, besteht für die
notwendigen Anlagen zur Behandlung bzw. Speicherung
des Niederschlagswassers noch Handlungsbedarf. Dies
zeigt auch das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung
der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Siehe Kapitel 8.2). In
Tabelle 4.3 ist die Anzahl der Regenbecken und Entlas-
tungsanlagen in Nordrhein-Westfalen dargestellt.
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Tabelle 4.3
Anzahl der Regenbecken und Entlastungsanlagen in NRW – Auswertung 2010

Flussgebiet RÜB

Rhein Gesamt

Maas Gesamt

Weser

Ems

NRW Gesamt

1.205

326

235

104

1.870

SK

1.004

219

187

27

1.437

RÜ

1.378

55

220

81

1.734

RRB

1.488

275

182

298

2.243

RKB

409

138

72

144

763

RBF

57

31

27

5

120

Gesamt

5.541

1.044

923

659

8.167
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4.5 Schiffsbedingte Gewässer-
verunreinigungen

Gewässerverunreinigungen durch die Schifffahrt treten in
der Regel als akute kurzfristige Stoßbelastungen auf.
Hervorzuheben sind:
� illegales Abpumpen von Abfällen und Ladungsresten

sowie
� Einleitungen von Waschwasser und Ballastwasser aus

nicht gereinigten Ladetanks und Laderäumen ins
Gewässer.

Bei den heute gefundenen Überschreitungen handelt es
sich in der Regel um Einleitungen von Chemikalien, u. a.
MTBE/ETBE (Methyl- bzw. Ethyl-Tertiär-Butyl-Ether). Die
in der Vergangenheit häufiger festzustellenden Ölfahnen
treten heute kaum noch auf. Derartige Schadstoffwellen,
vor allem ihre Spitzenkonzentrationen, können nur über
kontinuierliche Messungen in den Gewässern erfasst wer-
den. Die Anliegerstaaten des Rheins (Niederlande, Deutsch-
land, Frankreich und die Schweiz) haben mit dem „Warn-
und Alarmplan Rhein“ ein flächendeckendes Melde- und
Informationssystem aufgebaut, um auf plötzlich auftre-
tende Gewässerverunreinigungen schnell reagieren zu
können. Wichtig ist dieses Meldesystem vor allem für die
Betreiber der Trinkwasserwerke. Über 90 % der Meldun-
gen des Warn- und Alarmplanes Rhein beruhen nicht auf
Informationen der Verursacher (Industriebetriebe an
Land oder Schiffe), sondern wurden aufgrund der an den
Messstationen registrierten Überschreitungen ausgelöst.

Nordrhein-Westfalen betreibt im Rahmen des internatio-
nalen Warn- und Alarmplanes Rhein elf Messstationen
(sechs am Rheinstrom und fünf an den Nebenflussmün-
dungen), bei denen je nach Messstation bis zu 2.000 Ein-
zelproben jährlich untersucht und zeitnah bewertet wer-
den. Dieses Gewässerüberwachungssystem stellt sicher,
dass auch temporär auftretende Belastungen erkannt
werden. Von den insgesamt im Jahr 2009 über den Warn-
und Alarmplan Rhein gelaufenen Meldungen beruhten 35
auf in Nordrhein-Westfalen festgestellten Überschreitun-
gen. Bei 29 Schadstoffwellen waren Schiffe die Verursa-
cher, wovon 14 Überschreitungsfälle auf Einleitungen von
MTBE/ETBE zurückzuführen waren. MTBE und ETBE
(Methyl- bzw. Ethyl-Tertiär-Butyl-Ether) stellen aufgrund
ihres starken Geruchs bereits in sehr geringer Konzentra-
tion ein Problem für die Trinkwasserwerke dar. Die Mehr-
zahl der am Rhein festgestellten Gewässerverunreinigun-
gen entsteht durch nicht ordnungsgemäße oder gesetz-
widrige Aktivitäten einer zahlenmäßig aber vermutlich
begrenzten Anzahl von Schiffern.

Übereinkommen über die Sammlung, Annahme und
Abgabe von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt

Am 1. November 2009 trat das internationale Überein-
kommen zur Sammlung, Annahme und Abgabe von Abfäl-
len aus der Rhein- und Binnenschifffahrt in Kraft, das die
Vertragsstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxem-
burg, die Niederlande und die Schweiz bereits am 9. Sep-
tember 1996 verabschiedet hatten. Mit dem Übereinkom-
men verpflichten sich die Vertragsstaaten, ein flächen-
deckendes international abgestimmtes Netz von Annah-
mestellen für Schiffsabfälle einzurichten bzw. einrichten
zu lassen. Auch auf die Schifffahrt und andere Wirtschafts-
beteiligte (Häfen, Verlader etc.) sind mit dem Überein-
kommen neue Pflichten zugekommen. Hervorzuheben
sind:
� die Einführung einer Entsorgungsgebühr für die

Sammlung und Entsorgung der öl- und fetthaltigen
Schiffsbetriebsabfälle der sog. Bilgenentölung zum 
1. Januar 2011,

� die Einführung von Entladestandards mit Anforderun-
gen an die Zulässigkeit der Einleitung von Wasch- und
Ballastwasser ins Gewässer und Vorgaben für Entsor-
gungswege kontaminierter Wasch- und Ballastwasser
in Abhängigkeit des jeweiligen Belastungsgrades 

� die Einführung eines Einleiteverbots für häusliches
Abwasser (Grau- und Schwarzwasser) für bestimmte
Kabinen- und Fahrgastschiffe sowie 

� die Einführung von Grenzwerten für Bordkläranlagen
von Fahrgastschiffen.

Generell setzt die Einhaltung des Einleiteverbotes voraus,
dass
1. die betreffenden Kabinen- und Fahrgastschiffe mit

Abwassersammeltanks ausgestattet sind und
2. an Land eine Einrichtung zur Übernahme des Abwas-

sers vorhanden ist.

Landseitig kann dies eine ortsfeste Einrichtung sein, d. h.
ein Anschluss an das örtliche Kanalnetz oder der soge-
nannte „rollende Kanal“, d. h. die Abfuhr mittels Saugwa-
gen. Die Abgabemöglichkeiten müssen an den Stamm-
oder Übernachtungsliegeplätzen von den Betreibern der
Liegestellen geschaffen werden. Die Annahme des Ab-
wassers ist von den zur Abwasserbeseitigung verpflichte-
ten Kommunen, in deren Gebiet Stamm- und Übernach-
tungsliegeplätze vorhanden sind, sicherzustellen. Wenn
die Kabinen- und Fahrgastschiffe über zugelassene Bord-
kläranlagen verfügen, die die Grenzwerte des Anhangs V
zum Übereinkommen einhalten, ist eine Einleitung des
gereinigten Abwassers ins Gewässer zulässig. Bordklär-
anlagen werden zunehmend häufiger in Fahrgastschiffen
mit Schlafkabinen (z. B. Flusskreuzfahrtschiffe, Hotel-
schiffe) eingesetzt.

Das Übereinkommen wird positive Effekte auf den Ge-
wässerschutz in Nordrhein-Westfalen haben.
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